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Die Entstehungsgeschichte 

Die Anfänge

Man könnte ein Referat über die sozialen Grundsätze (SG) und das soziale Bekenntnis der EMK (SB) natürlich mit John Wesley und seinen vielfältigen sozialen Aktionen beginnen. So tun es verschiedenste Autoren, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.

Drei Gründe, warum ich es nicht so halte:

1. Die zeitliche Begrenzung für dieses Referat

2. Das gestellte Thema heisst nicht: John Wesley und die soziale Frage.

3. Der Bruch, der zwischen den "evangelistisch begründeten" sozialen Tätigkeiten der frühen Methodisten unter John Wesley und dem sozialen Engagement der amerikanischen Methodisten des aufkommenden 20. Jahrhunderts liegt.

Denn eines ist sicher: Lange Jahre hinweg haben sich die amerikanischen Methodisten nur wenig um soziale Belange gekümmert. "Individualistische Tendenzen"
 verhinderten dies. "Noch im Jahr 1900 lehnten die Bischöfe der Methodist Episcopal Church (MEC) eine Parteinahme in den sozialen Konflikten strikt ab".

Wenn überhaupt war das Nachdenken über soziale Fragen stark eingeschränkt auf die Themen Sklaverei und Abstinenz.

Doch das beginnende 20. Jh. brachte Industrialisierungsfolgen, die auch die Kirchen nicht mehr übersehen konnten: Streiks, Slumquartiere, die wirtschaftliche Depression, Arbeitslosigkeit, Armut und grosse Not bewegten verschiedene Kirchenführer dahin, die "Social Gospel"-Bewegung zu gründen. Damit hinkten die kirchlichen Kreise den weltlichen Organisationen mit einem ziemlichen Abstand hinterher. Längst schon waren Gewerkschaften, Bauerngenossenschaften, Einrichtung für Heimatlose, usw. entstanden. 

Vor der Vereinigung

Im Dezember 1907 gründeten methodistische Kreise die "Methodist Federation for Social Service" und legten an der Generalkonferenz von 1908 in Baltimore die Urform des später als "Soziales Bekenntnis" benannten Textes vor. Der Text mit ausschliesslich wirtschaftlichen Anliegen wurde mit leichten Änderungen versehen angenommen.

Dieses "Soziale Bekenntnis" bekam ökumenische Bedeutung, indem es noch im selben Jahr vom "Federal Council of the Churches of Christ in America" mit leichten Veränderungen übernommen wurde.

1912 kamen als weitere Themen hinzu: Familie, Gesundheit, Versorgung alter und behinderter Menschen, Kinder und besonders der Kampf gegen die Armut.

1932 und 1952 wurden weitere wesentliche Umarbeitungen vorgenommen.

Die ständigen Um- und Weiterbearbeitung zeigt klar, dass es sich beim sozialen Bekenntnis nicht um einen unveränderlichen Text handelt. Reinhard Brose schrieb schon 1968: "Die Methodistenkirche hat also niemals daraus ein ehrwürdiges Dokument gemacht, das seinen Wert vor allem durch das Alter gewann."
 Und Rainer Bath 1994: "Seit 1912 war das soziale Bekenntnis fester Bestandteil methodistischer Lehre und Ordnung. Anders als die altkirchlichen Bekenntnisse und die methodistischen ‘Glaubensartikel’ wurde das soziale Bekenntnis aber immer wieder revidiert und den sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst.

So konnte das Soziale Bekenntnis seine Aktualität über ein halbes Jahrhundert halten. Andererseits stellt sich die Frage, wieweit dieses Dokument (wirtschaftlichen) Modeströmungen und dem Zeitgeist unterworfen war (und ist). Oder anders gefragt: Welches waren die jeweiligen Kriterien der Anpassung?

Nach der Vereinigung

Mit der Vereinigung der Methodist Church und der Evangelical United Brethren Church zur United Methodist Church im Jahr 1968 trat die Bearbeitung des Sozialen Bekenntnisses in eine neue Phase.

Beide Traditionen kannten Soziale Bekenntnisse, die von der Fassung von 1908 ausgegangen waren. Beide Bekenntnisse wurden mit einem Vorwort versehen nebeneinander in die Kirchenordnung der UMC aufgenommen, unter der Überschrift: "Social Principle" (ähnlich wie die beiden Glaubensbekenntnis noch heute nebeneinander in der Kirchenordnung zu finden sind). Damit taucht zum ersten Mal der Begriff "Soziale Grundsätze" im Zusammenhang mit den Sozialen Bekenntnissen auf. Die Vereinigungs-Generalkonferenz setzte die Social Principle Study Commission ein, um sich der beiden Texte anzunehmen und einen überarbeiteten Entwurf der Generalkonferenz 1970 vorzulegen.

Die unklare Aufgabenstellung an diese Kommission führte dazu, dass die daran Beteiligten einen ganz neuen Entwurf der Generalkonferenz von 1970 präsentierten, welche den sich dramatisch geänderten gesellschaftlichen Umbrüchen Rechnung trug. (Manchmal führen also auch unpräzise Aufgabenstellungen zu beachtlichen Ergebnissen.) Mit nun konkreterem Auftrag versehen ging die Kommission erneut an die Arbeit und legte der Generalkonferenz von 1972 die neuen "Sozial Principles" vor, die am 26. April 1972 mit nochmals zahlreichen Änderungen versehen angenommen wurde.

Erstmals war nur noch der letzte Teil in Form eines Bekenntnisses formuliert. Dieser Text findet sich in unseren Liturgien als Soziales Bekenntnis.

Die Generalkonferenz 1976 und jede der folgenden fügte Änderungen und Ergänzungen in den Text ein. Bis 2000 verdoppelte sich in etwa der Umfang der Sozialen Grundsätze. Doch die strukturelle Form ist seit 1972 gleich geblieben.

Die Struktur

VORWORT

PRÄAMBEL

1. DIE NATÜRLICHE WELT

1.0 Vorbemerkungen; 1.1 Wasser, Luft, Boden, Mineralstoffe, Pflanzen; 1.2 Energie; 1.3 Tierwelt; 1.4 Weltraum; 1.5 Wissenschaft und Technik; 1.6 Nahrungsmittelsicherheit

2. DIE MENSCHLICHE LEBENSGEMEINSCHAFT

2.0 Vorbemerkungen; 2.1 Die Familie; 2.2 Andere Lebensgemeinschaften; 2.3 Die Ehe; 2.4 Ehescheidung; 2.5 Alleinstehende; 2.6 Frauen und Männer: 2.7 Menschliche Sexualität; 2.8 Sexuelle Übergriffe; 2.9 Gleiche Rechte für alle Menschen ungeachtet ihrer  sexuellen Orientierung; 2.10 Gewalt und Missbrauch in der Familie; 2.11 Schwangerschaftsabbruch; 2.12 Adoption; 2,13 Menschenwürdiges Sterben und Sterbebegleitung; 2.14 Suizid

3. DIE SOZIALE GEMEINSCHAFT

3.0 Vorbemerkungen; 3.1 Rechte der Rassen und ethnischen Gruppen; 3.2 Rechte religiöser Minderheiten; 3.3 Rechte der Kinder; 3.4 Rechte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen; 3.5 Rechte der älteren Menschen; 3.6 Rechte der Frauen; 3.7 Rechte behinderter Menschen; 3.8 Weltbevölkerung; 3.9 Alkohol und andere Drogen; 3.10 Tabak; 3.11 Medizinische Versuche; 3.12 Organtransplantation; 3.13 Gentechnologie; 3.14 Gesundheitsfürsorge; 3.15 Der ländliche Lebensbereich; 3.16 Nachhaltige Landwirtschaft; 3.17 Der städtische Lebensbereich; 3.18 Gewalt in den Medien und christliche Werte; 3.19 Internet

4. DIE WIRTSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT

4.0 Vorbemerkungen; 4.1 Eigentum; 4.2 Arbeit; 4.3 Arbeit und Freizeit; 4.4 Konsum; 4.5 Armut; 4.6 Ausländische Arbeitnehmer/-innen und Wander- und Saisonarbeiter/-innen; 4.7 Glücksspiele; 4.8 Die Verantwortung der Konzerne

5. DIE POLITISCHE GEMEINSCHAFT

5.1 Vorbemerkungen; 5.1 Grundrechte; 5.2 Politische Verantwortung; 5.3 Informationsfreiheit; 5.4 Erziehung und Bildung; 5.5 Ziviler Ungehorsam; 5.6 Strafrecht und Resozialisierung; 5.7 Militärdienst

6. DIE WELTGEMEINSCHAFT

6.0 Vorbemerkungen; 6.1 Völker und Kulturen; 6.2 Macht und Verantwortung des Staates; 6.3 Krieg und Frieden; 6.4 Recht und Gesetz

SOZIALES BEKENNTNIS

Die Gliederung in sechs Bereiche bietet an sich schon eine gute Möglichkeit, Ergänzungen anzubringen. In einem Bericht des Arbeitsausschusses Soziale Grundsätze der EMK an die Zentralkonferenz 1996 (in Deutschland?) wird aber auf eine Schwäche dieses Konzeptes hingewiesen: "Der Arbeitsausschuss weist besonders auf die Diskrepanz zwischen der Stellung der Sozialen Grundsätze als Teil der Kirchenordnung (Lehre) und der theologischen Zufälligkeit beziehungsweise Oberflächlichkeit, die in vielen Passagen zu Tage tritt, hin."

Dieser "Eklektizismus" teilen die Sozialen Grundsätze mit den Allgemeinen Regeln von John Wesley, die ja ganz ähnlich auch als zeitbedingte Hilfestellungen in ethischen Fragen angelegt sind.

Auffällig ist die Häufung an Unterthemen. In "3. DIE SOZIALE GEMEINSCHAFT" lassen sich die Abschnitte 3.1 bis 3.8 problemlos unter dieser Überschrift einordnen. Schwieriger wird es schon im Blick auf Themen wie Organtransplantation, Gentechnologie, Alkohol und Drogen, Tabak und auch Gewalt in den Medien. Diese Themen enthalten alle eine stark wirtschaftliche Komponente, könnten also auch unter "4. DIE WIRTSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT" eingeordnet werden. Doch dort geht es recht klar eingegrenzt um den Erwerb und Besitz von Gütern und die Grundbedingungen der Arbeit. (Hier finden sich also die ursprünglichen Anliegen des sozialen Bekenntnisses von 1908 wieder.) Die Einordnung der erwähnten Themen unter "DIE SOZIALE GEMEINSCHAFT" betont die Auswirkungen dieser Güter, Technologien und Mittel auf die Gesellschaft und den Einzelnen. Es wird gefragt: Welche Auswirkungen ergeben sich daraus auf das Zusammenleben der Menschen? und nicht: Welchen wirtschaftlichen Faktor stellen z.B. Gentechnologie oder Alkohol dar?

Damit sind wir bei den theologischen und ethischen Kriterien angekommen.

Doch vorher noch einen kurzen Blick auf das heutige "Soziale Bekenntnis".

Exkurs: Das Soziale Bekenntnis von 2000

Es fällt auf, dass viele Aussagen des Sozialen Bekenntnisses der Präambel entstammen. Das liegt in der Natur der Sache. Theologische Aussagen lassen sich besser in ein Bekenntnis einfügen als ethische Forderungen.

Weiter fällt auf, dass die wirtschaftlichen Inhalte, 1908 Schwerpunkt des sozialen Bekenntnisses, fast vollständig fehlen oder in sehr verallgemeinernder Weise vorkommen.

Andererseits wird durch die Allgemeinheit der Aussagen der Umfang des Bekennens zu einer schieren Überforderung. Können wir wirklich halten, was wir mit diesen wenigen Worten bekennen und versprechen? Allein schon der Satz: "Wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen." müsste uns um mindestens einen Drittel unseres Besitzes ärmer machen.

Natürlich will das Soziale Bekenntnis nicht umfassend und konkret Anleitung zu ethischem Handeln geben. Dafür steht ja der Teil "Soziale Grundsätze", der übrigens mit dem Sozialen Bekenntnis zu den Texten der Kirchenordnung gehört.  Das Soziale Bekenntnis, das auch in der Liturgie zu finden ist, wird dank seiner Kürze weit besser beachtet als die Sozialen Grundsätze. 

Interessant ist auch, dass seit 1972 das Soziales Bekenntnis weit weniger verändert wurde als die Sozialen Grundsätze. Entweder erwartet man vom Sozialen Bekenntnis wenig, oder es ist in der heutigen Fassung Herausforderung genug an Bekennen und Handeln der Methodisten.

Nun aber zu den theologischen und ethischen Voraussetzungen:

Die theologische und ethische Grundlegung

Theologische Grundlegung

Im Vorwort der Sozialen Grundsätze steht: "Mit den Sozialen Grundsätzen haben sich die Delegierten der Generalkonferenz unter Gebet und Nachdenken darum bemüht, zu den Kernfragen der Menschen in der gegenwärtigen Welt Stellung zu nehmen. Nach methodistischer Tradition haben sie dies auf einer festen biblisch-theologischen Grundlage getan. Die Sozialen Grundsätze rufen zu einer vom Glauben geprägten Lebenspraxis; sie sollen in gut prophetischem Sinn aufklären und überzeugen."
Über diesen festen biblisch-theologischen Grund steht mehr in der Präambel und den jeweiligen Vorbemerkungen der sechs Hauptthemen.

Aber auch in den Unterthemen wird immer wieder Bezug genommen auf grundlegende theologische Aussagen. Die wichtigsten Leitlinien arbeitet Rainer Bath anhand der Präambel treffend heraus: "Die theologische Grundlegung der Social Principles (SP)  ...  lässt sich durch drei Begriffspaare beschreiben: Glaube und Sünde, Liebe und Nachfolge, Schöpfung und Haushalterschaft."
 Die Präambel zeichnet sich durch bekenntnishafte Züge aus, mit den typischen Glaubensaussagen der Kirchen. Glaubensaussagen haben Axiomcharakter. D. h. sie lassen sich nicht auf noch grundlegendere Elemente zurückführen, abgesehen von der Aussage, dass Gott sie den Menschen offenbart habe. Christliche Aussagen zur Ethik unterscheiden sich vor allem in diesen Grundannahmen (Axiomen) von anderen ethischen Modellen. Dabei kann man durchaus mit unterschiedlichen Grundannahmen zum gleichen Ergebnis kommen.

Ein Problem dieser theologischen Axiomen ist die Allgemeingültigkeit. Fast jedes ethische Modell geht von der universellen Gültigkeit ihrer Aussagen aus. Doch die Axiome der verschiedenen ethischen Modelle werden nicht von allen geteilt, und daher oft auch die Ergebnisse nicht, die daraus abgeleitet werden. Die Sozialen Grundsätze richten sich zuerst an die Glieder der UMC. Doch selbst hier gelingt es kaum, aufgrund von theologischen Axiomen Einheit im ethischen Lehren und Handeln zu erreichen. Einige der in den vergangenen Jahren erfolgten Änderungen in den Sozialen Grundsätzen erklären sich auch dadurch. Andere Änderungen können aber nur mit dem unterschiedlichen Kontext und einer unterschiedlichen Ethik erklärt werden. Dazu gehören die Beobachtungen von Bath im Bereich der Adaption der Social Principles durch die EMK in der Bundesrepublik Deutschland. Dort kommt er zum Ergebnis: "Insgesamt zeigt die deutsche Fassung der Sozialen Grundsätze  (Version 1992) eine Abschwächung in vielen Punkten gegenüber der amerikanischen. Vor allem politische Aussagen in Richtung auf staatliches Handeln sind weniger konkret gefasst; die Betonung der Menschenrechte als vom Staat unbedingt zu respektierende Grundrechte ist nicht immer eindeutig übernommen; schliesslich wurde durch abgeänderte Formulierungen häufig die Forderung nach einer entsprechenden ‘Politik’ bzw. ‘Sozialpolitik’ vermieden. Dies lässt darauf schliessen, dass die Überzeugung, im gesellschaftspolitischen Bereich als Kirche aktiv werden zu müssen, in der EmK in Deutschland weit weniger ausgeprägt ist als in der UMC der USA."

Ethische Grundlegung

Ich komme zur ethischen Grundlegung.

Ethische Aussagen mit theologischem Hintergrund werden häufig von deontologischen Ansätzen
 bestimmt. Die meisten der zehn Gebote sind deontologische Regeln, die an sich als gut angesehen werden und daher auch keine Begründung brauchen (apodiktisch). In dieser Weise wird in 1.3 Tierwelt gesagt: "Alle Tierarten – vor allem die von Ausrottung bedrohten – sind zu schützen." Warum sind alle Tierarten zu schützen? Man könnte deontologisch antworten: Weil alle Tiere an sich wertvoll sind. So heisst es auch in 1.0 Vorbemerkungen: ""... Pflanzen und Tiere, ja die ganze Erde und das Weltall sind zu achten und zu bewahren, weil sie Gottes Schöpfung sind, und nicht erst deshalb, weil sie Menschen nutzen."
Teleologisch, also vom Ziel und den Folgen her begründen könnte man diese Aussage wie folgt: Mit jedem ausgestorbenen Tier gehen uns wertvolle, für die Zukunft zu bewahrende genetische Informationen verloren, welche die Menschheit einmal brauchen könnte. Oder: Jedes Lebewesen hat seine Funktion im Ökosystem. Wenn es fehlt, hat das Auswirkungen auf die ganze Welt und kann zu einer Bedrohung werden.

Tatsächlich wird in den Sozialen Grundsätzen auch teleologisch argumentiert. Etwa unter 1.2 Energie: "Wir drängen auf einen schonenden Umgang mit vorhandener Energie und auf vorrangige Erschliessung erneuerbaren Energiequellen, damit die Lebensqualität auf der Erde erhalten bleibt." Der Wert liegt im Ziel, nämlich der Erhaltung der Lebensqualität. Darauf muss sich das Handeln der Menschen ausrichten. 

(Bei manchen Aussagen sind nicht nur die grundlegenden Handlungskriterien unklar, sondern schlichtweg alles. Wie ist etwa der Satz aus 1.3 Tierwelt zu verstehen? "Tierversuche halten wir ausschliesslich für die medizinische Forschung unter bestimmten Bedingungen noch für notwendig, lehnen jedoch alle Arten des Missbrauchs strikt ab." Wer lehnt nicht irgendwelchen Missbrauch ab? Und was sind das für bestimmte Bedingungen, die da angesprochen werden. In dieser Form ist der Satz total interpretationsbedürftig.)

Bei der Frage, ob eher situationsbedingt oder nach Regeln entschieden wird, halte ich mich kurz. Die Auswahl der Themen in den Sozialen Grundsätzen ist situationsbezogen und spiegelt mit etwa vierjähriger Verzögerung die grossen ethischen Fragen der jeweiligen Zeit. (1996 sind neu hinzugekommen: Wissenschaft und Technik, Scheidung als eigenständiges Thema, Frauen und Männer, Promiskuität, Homosexualität und Recht, Gewalt und Missbrauch in der Familie, Sexuelle Übergriffe usw. 2000 sind neu hinzugekommen: Nahrungsmittelsicherheit, Sterbebegleitung, Suizid, Nachhaltige Landwirtschaft, Internet, Die Verantwortung der Konzerne.) Das ist aber nicht eigentlich Situationsethik, da diese davon ausgeht, dass gar nicht so umfassend zu einem Thema etwas gesagt werden kann, da sich jede Situation von der anderen unterscheidet.

Doch auch reine Regelethik wird in den Sozialen Grundsätzen nicht vertreten. Es werden nicht Regeln aufgestellt, nach denen mündige Bürger zu gutem ethischen Handeln kommen. Statt dessen werden mehr oder weniger apodiktische Forderungen und Empfehlungen formuliert, stark relativiert durch häufige Einleitungen wie: "Wir treten ein...", "Wir unterstützen ...", "Positiv bewerten wir...", "Wir halten etwas für legitim ...", "Wir betrachten ...", "Wir lehnen ab ..." .

Betrachten wir als letztes in diesem Abschnitt noch, ob in den Sozialen Grundsätzen das Wohl des Einzelnen oder das der Allgemeinheit gesucht wird.

Reiner Bath arbeitet sauber heraus, dass die Sozialen Grundsätze zuerst vom Individuum, von der Person ausgehen. So etwa in der Präambel: "Dankbar für Gottes vergebende Liebe, von der wir leben und durch die wir beurteilt werden, bekräftigen wir unseren Glauben an den unschätzbaren Wert jedes Menschen." Andererseits sind die Individuen eingebunden in eine Lebensgemeinschaft, eine Allgemeinheit. Damit beschäftigen sich ja die Abschnitte 2-6. Jedem Individualismus ist damit eine deutliche Absage erteilt. Aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden nicht überbewertet, das Individuum hat sich nicht bedingungslos der Gesellschaft zu beugen. Der Primat liegt, um es etwas plakativ zu sagen, nicht beim Einzelnen, auch nicht bei der Gesellschaft, sondern bei Gott. An seiner Realität richtet sich ethisches Handeln aus, und nicht am Wohl des Einzelnen oder der Gemeinschaft.

Alles in allem zeigt sich ein verwirrendes Bild ethischer Begründungen in den Sozialen Grundsätzen. Oder soll man sagen: Ein vielfältiges Bild, so vielfältig wie die Themen und die Menschen, die daran gearbeitet haben? Trotzdem gelingt es dem Text, wichtige Themen kurz und manchmal auch provozieren zu behandeln, gelingt es, christlich-ethisches Handeln hilfreich zu vermitteln.

Ausblick

Die Sozialen Grundsätze bieten heute ein sehr vielfältiges Bild sozialer und ethischer Positionierung der weltweiten EMK. Da es sich um einen offiziellen kirchlichen Text handelt, ist er eine der Hauptquellen, um die Haltung der EMK zu verschiedenen Themen kirchenintern und vor allem -extern zu vertreten.

Zunehmend schwieriger ist jedoch die Akzeptanz der Sozialen Grundsätze in den verschiedenen Ländern, in denen die EMK vertreten ist. Als 1996 bei der deutschsprachigen Adaption der Sozialen Grundsätze der Wortlaut zum Thema "Homosexualität" von der deutschen Zentralkonferenz und der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa abgeschwächt wurde, entschied man sich in Polen und Frankreich gegen diesen Wortlaut und hielt sich an die amerikanische Version.

Ebenfalls Probleme bereiten die alle vier Jahre stattfindenden Änderungen in den Sozialen Grundsätzen. Bis diese Änderungen in den Sprachen des Genfer Sprengels übersetzt sind, dauert es meist recht lang. Die Version von 2000 liegt meines Wissens noch nicht in einer französischen Version vor, und dieses Jahr wird die Generalkonferenz bestimmt wieder Änderungen beschliessen.

So ist es gerade die europäische EMK, welche eine grundlegende Änderung bei der Handhabung der Sozialen Grundsätze forderte. Das Ergebnis könnte so aussehen: Die Sozialen Grundsätze werden aufgeteilt in einen strafferen, statischeren Teil, der weltweit gilt, während darüber hinaus noch länderspezifische Versionen als Ergänzung angefügt werden.

Der Nachteil bei dieser Lösung ist, dass die Kirche ihre einheitliche Sprache in sozialen und ethischen Fragen verliert. Die Vorteile sind grössere Praktikabilität, konkretere Berücksichtigung der Ländersituationen und mehr Flexibilität bei der Anpassung kirchlicher Verlautbarungen.

Es wäre wohl zu erwarten, dass die Konferenzausschüsse "Kirche und Gesellschaft" auf ZK- und JK-Ebene stärker ethische Grundlagentexte erarbeiten müssten, als dies heute geschieht. Hier würde es wohl auch qualitativ zu grossen Unterschieden kommen.

Zu ethischen und sozialen Fragen äussert sich die weltweite EMK übrigens auch noch mit an der Generalkonferenz angenommenen Resolutionen. Sie werden alle vier Jahre im "The Book of Resolutions" publiziert.

Im Zeitraum von 2004-2008 beabsichtig die weltweite EMK, verschiedene Hearings zu den Sozialen Grundsätzen durchzuführen in allen Jurisdiktionen und Zentralkonferenzen.

Einführung in die Gruppenarbeit

Lernziel

Das Ziel der Gruppenarbeit ist, sich mit einem kleinen Teil der Sozialen Grundsätze intensiv zu beschäftigen und darüber in einen theologisch-ethischen Diskurs einzutreten.

Arbeitsblätter

Dazu liegen Arbeitsmappen zu verschiedenen Themen vor. Enthalten sind darin ein Textblatt und ein Fragenblatt.

Textblatt:

Auf dem Textblatt finden sich zu einem Thema die Texte der Sozialen Grundsätze in fünf Versionen. 

Dabei mute ich euch den Amerikanischen Text von 1972 zu. Ich gehe davon aus, dass in jeder Arbeitsgruppe jemand des Englischen mächtig ist. 

Aufgrund der einfacheren Vergleichbarkeit habe ich mit diesem Text begonnen, und nicht noch ältere hinzugezogen, welche ja einen deutlich anderen Charakter gehabt haben.

Weiter finden sich die Sozialen Grundsätze von 1984 und 1985 in den - als EmK-heute vorliegenden - Übersetzungen aus der BRD.

Sie finden als vierte Version die Übersetzung von 1992 aus der Schweiz.

Als letzten Text liegt die gemeinsame, deutschsprachige Version der Generalkonferenz 2000 aus dem Jahr 2002 vor.

Frageblatt:

Das Frageblatt enthält anregende Fragen für das Gespräch. Es gibt Fragen zum Vergleich der Versionen, und theologisch-ethische Fragen.

Bitte beachtet, dass es nicht darum geht, die Fragen schön der Reihe nach zu beantworten. Als Gruppe gebt ihr euch selbst die Schwerpunkte der Arbeit vor. Ihr könnt den Fragekatalog auch mit eigenen Fragen ergänzen.

Auswertung 

Es erfolgt keine Auswertung. 

Die verschiedenen Themen

Alkohol und andere Drogen / Tabak

Arbeit und Freizeit

Armut

Energie

Erziehung und Bildung

Frauen und Männer / Rechte der Frauen

Homosexualität

Informationsfreiheit (Grundrechte) / Internet

Krieg und Frieden

Menschenwürdiges Sterben

Tierwelt




� R. Bath, Methodismus und Politik, Stuttgart 1994, S.14


� ebd. S.14f


� ebd. S.52


� Karl-Heinz Voigt, Arbeitshilfe für Gruppengespräche zum sozialen Bekenntnis der Methodistenkirche, Frankfurt am Main, S. 9


� a.a.O. Bath. S.19


� Ich gehe von der aktuellen deutschsprachigen Übersetzung von 2002 aus, die auf dem englischen Original der Generalkonferenz 2000 basiert.


� a. a. O. Bath, S. 24


� a. a. O. Bath, S.41f


� To Deon = die Pflicht. Bestimmte Handlungen werden als verpflichtend bezeichnet, ohne die Folgen zu beachten. Der Wert liegt in der Handlung begründet.





